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Kinderarche Hörstein   Bruchhausen 9-11  63755 Alzenau-Hörstein  Tel. 06023-1695 

 

Betreuungs-Vertrag  
für die Aufnahme eines Kindes in der Kinderkrippe u nd Kindertagesstätte des 
St. Bernhardusverein Hörstein. 

Zwischen 

St. Bernardus-Verein Hörstein, vertreten durch die Leiterin der Kindertagesstätte 

………………………………………………………… und  

…………………………………………………………………………………………………… 

Wohnhaft ………………………………………………………. Tel………………………….. 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1. Das Kind…………………………………………….. geboren am …………………. 
(für Kinder mit Migrationshintergrund ist eine Kopie der Abstammungsurkunde erforderlich) 
 
wird ab …………………… in der Kita …………………………….. aufgenommen. 
 

2. Für die monatlichen Gebühren gilt die aktuelle Gebührenordnung der Stadt Alzenau. 
 

3. Das Krippen- und Kindergartenjahr beginnt am 01. September und endet am 31. 
August des nächsten Jahres. 
Die monatlichen Gebühren werden von Vertragsbeginn bis einschl. 31. August 
erhoben. 
 

4. Eine Änderung der gebuchten Betreuungsstunden ist nur zum 31.03./ 30.06./ 30.09. 
und 31.12. eines Kalenderjahres möglich. 
 

5. Die Betreuung erfolgt max. in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Betreuung 
erfolgt im Rahmen der Öffnungszeiten nach den festgelegten Buchungszeiten.  
 

Die Einrichtung ist in der Zeit vom 24.12. bis 06.0 1. geschlossen. 

Weitere Schließzeiten:  

- Betriebsveranstaltung* 
- Planungskonferenz, Qualitätskonferenz 

(zwei Nachmittage im Jahr)* 
- Rosenmontag, Faschingsdienstag 
- Freitag nach Frohnleichnam (Pfingstferien) 

(*die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben) 

Während eines Betreuungsjahres ist ein Ferienblock von zwei Wochen 
einzuhalten. 
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6. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an das zuständige 
Betreuungspersonal der Einrichtung und endet mit der Übernahme des Kindes durch 
die Abholberechtigten. 
Zur Abholung sind nur Personen ab Vollendung des 12. Lebensjahres: 
 
……………………………… wohnhaft………………………… Tel……………….. 
……………………………… wohnhaft………………………… Tel……………….. 
……………………………… wohnhaft………………………… Tel……………….. 
 

7. Im Falle einer Erkrankung ist das Kind bis spätestens 09:00 Uhr in der Einrichtung 
abzumelden. Kranke und nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG) ansteckende 
Kinder dürfen bis zur völligen Genesung die Einrichtung nicht besuchen. Die Eltern 
werden durch ein Merkblatt des Gesundheitsamts entsprechend bei der Aufnahme 
informiert. 
 

8. Im Rahmen des pädagogischen Bildungsprogramms werden in der Einrichtung 
verschiedene Exkursionen unterschiedlicher Art (Wanderungen, Fahrt mit dem City-
Bus, etc.) gruppenintern oder gruppenübergreifend durchgeführt.  
□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den Exkursionen teilnimmt. 
□ Mein Kind darf nur nach vorheriger Rücksprache an Exkursionen teilnehmen. 
 

9. Während des Betreuungsjahres werden Fotos zur Dokumentation hergestellt. Diese 
werden ggf. auch zur Gestaltung von Presseberichten, der Konzeption der 
Internetseite genutzt. 
□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos auf denen mein Kind zu sehen ist, für eine 
   Veröffentlichung verwendet werden.  
□ Ich bin nicht damit einverstanden. 
 

10. In der Einrichtungsinternen Zeitung (Flaschenpost) oder in einem anderen Aushang 
werden auf Wunsch der Eltern die Adressen abgedruckt. 
□ Ich bin damit einverstanden, dass unsere Adresse veröffentlicht wird. 
□ Ich bin nicht damit einverstanden. 
 

11. Für Privateigentum der Kinder übernimmt die Einrichtung keine Haftung. 
 

12. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit Einhalten einer vierwöchigen Frist zum 
Monatsende gekündigt werden.  
 

13. Ich versichere, dass mein Kind bei der Vertragsunterzeichnung frei von ansteckenden 
Krankheiten ist. 

 

 

St. Bernardus-Verein Hörstein 

Hörstein, den …………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………
(Personensorgeberechtigte)       (Einrichtung) 

            Kita-Leitung 


